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1. Einleitung 
 
  
Slogan:                                     

 
 

 
- ab 01.01.2010 wurde der ELektronische EntgeltNAchweis eingeführt  

 
- Arbeitgeber muss monatlich Entgeltdaten elektronisch melden 

 
- die Daten müssen elektronisch an die ZSS (Zentrale Speicherstelle) übermittelt 

werden ï durch systemgeprüfte Programme 
 

- Erstellen diverser Lohn-Bescheinigungen soll damit zukünftig ersetzt werden 
 

- die sogenannte ĂAusf¿llhilfeñ die dazu unter www.das-elena-verfahren.de zur 
Verfügung gestellt wird umfasst über 50 Seiten 

 
 
 
 

1.1   Was ist ELENA? 
 

- der elektronische Entgeltnachweis bildet zukünftig die Grundlage für die Leistungsbe- 
rechnung der Bundesagentur für Arbeit und der Behörden für Wohn- und Elterngeld 
 

- Ziel: durch Speicherung von Arbeitnehmerdaten in einer zentralen Datenbank, 
Anträge auf Sozialleistungen künftig wesentlich zu vereinfachen und zu 
beschleunigen 

 
 
 

1.2   Welche Bescheinigungen sind ï vorerst ï betroffen? 
 

- Arbeitsbescheinigung 
- Bescheinigung Nebeneinkommen 
- Auskunft über die Beschäftigung 
- Wohngeldantrag 
- Einkommensnachweis zum Antrag auf Elterngeld 

 
Ab 2015 sollen alle Bescheinigungen des Sozialrechts und Entgeltersatzleistungen in das 
Verfahren eingebunden werden können 
 
 
 
 
 
 

http://www.das-elena-verfahren.de/
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1.3   Welche Pflichten hat der Arbeitgeber? 
 

- monatliche Erstattung einer elektronischen Meldung für jeden Beschäftigten an die 
zentrale Speicherstelle (ZSS)  -  ĂMultifunktionaler Verdienstdatensatzñ (MVDS) 

 
- der MVDS enthält alle notwendigen Daten, um eine Arbeitgeberbescheinigung zu 

AloGeld, Elterngeld oder Wohngeld zu erstellen 
 

- die ELENA-Meldung hat monatlich gleichzeitig mit der Entgeltabrechnung zu 
erfolgen 

 
- der Arbeitnehmer muss über die Übermittlung seiner Entgeltdaten an die ZSS 

informiert werden: z.B. auf der Gehaltsabrechnung 
 
Der Formulierungsvorschlag dafür lautet: ĂDie Musterfirma ist gesetzlich verpflichtet, 
Abrechnungsdaten an die bei der Deutschen Rentenversicherung Bund angesiedelte 
ELENA-Speicherstelle (www.das-elena-verfahren.de) zu übermitteln. Sie haben das Recht, 
von der ELENA-Speicherstelle Auskunft über die über Sie gespeicherten Daten zu 
verlangen." 
 

- der Arbeitgeber muss die Übermittlung der ELENA Daten protokollieren 

- grundsätzlich muss der Arbeitgeber die Übertragungsprotokolle nach zwei Jahren 
löschen 

 
 

1.4   Das ELENA-Verfahren ï so funktioniertôs 
 
Ab 2012 (so die Planung), rufen die jeweils berechtigten Behörden, nach Genehmigung 
durch den Antragsteller, bei Bedarf die Daten ab und berechnen auf deren Grundlage die 
Leistungen. 
 
Antragsteller benötigen dafür eine Signaturkarte - genutzt werden kann jede Karte, auf die 
eine qualifizierte Signatur aufgebracht/aufgeladen werden kann, wie z.B. der digitale 
Personalausweis, die Bankkarte oder die Gesundheitskarte etc. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 5 

1.5   ELENA und Datenschutz 
 

- die übermittelten Daten sind zu keiner Zeit ohne Einwilligung des Teilnehmers lesbar 
 

- niemand kann diese Daten einsehen, prüfen oder manipulieren 
 

- Daten liegen verschlüsselt in der ZSS 
 
 
 

1.6   Was bedeutet das für den Verein? 
 
Pflicht zur Teilnahme am ELENA-Verfahren ab Jahresanfang, wenn die Vereinsarbeit durch 
angestellte Vereinshelfer/Beschäftigte unterstützt wird 
 
ABER 
 
folgendes wurde vom Bundeswirtschaftsministerium am 15.12.2009 geklärt: 

 ĂF¿r Nebentªtigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer, Pfleger und      
Künstler bleiben Vergütungen seit 2007 bis zu 2.100 EUR steuer- und 
sozialversicherungsfrei. Dazu ist erforderlich, dass die Tätigkeit nebenberuflich ausgeübt 
wird, für eine inländische gemeinnützige Organisation oder eine inländische juristische 
Person des öffentlichen Rechts geleistet wird und gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken dient (sog. Übungsleiterfreibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG). 

Nebenberufliche Übungsleiter im musikalischen, sportlichen oder mildtätigen Bereich für 
die nach dieser Regelung weder Sozialversicherungs- noch Steuerpflicht besteht, sind 
nicht zu melden. 

Sofern dieser Freibetrag ¿berschritten wird, sind die Nebentªtigkeiten zu melden.ñ 

 

 

 

elektronische Meldepflicht nur, wenn Verg¿tungen ¿ber den Freibetrag von 175 ú hinaus 
gezahlt werden Ÿ Sozialversicherungspflicht 

Bußgeld von bis zu 25.000 EUR bei Verweigerung der Übermittlung 
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2. ELENA mit___________ 

 
 

- sv.net/classic enthält das ELENA-Modul  (sv.net/online nicht) 
 

- aktuelle Version 10.0 - Download unter: www.itsg.de/svnet_downloads.ITSG 
 

- nach Installation ist eine einmalige Registrierung notwenig 
 
 
 

Startseite sv.net: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itsg.de/svnet_downloads.ITSG
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2.1   Erstellen von Anmeldungen, Abmeldungen, Jahresmeldungen 
        bei der Bundesknappschaft 
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nach erfolgter Eingabe          Senden (Druck wird damit automatisch angestoßen) 
 
 
 
 
 

Achtung!  
 
bei Abmeldungen und Jahresmeldungen müssen Angaben bzgl. Berufsgenossenschaft 
vorliegen: 
 

- Zuständige BG 
- Mitgliedsnummer 
- Gefahrentarifstelle 
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2.2   Erstellen des Beitragsnachweises für die Bundesknappschaft 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
nach erfolgter Eingabe          Senden (Druck wird damit automatisch angestoßen) 

 
 
Beitragssätze 2010: 
 

KV:           13,00 % 
RV:           15,00 % 
Umlage 1:          0,60 % 
Umlage 2:                  0,07 % 
Insolvenzgeldumlage:      0,41 % 
Pauschale LST:           2,00 % 

 
Bei gleichbleibendem Aushilfslohn ist Dauerbeitragsnachweis empfehlenswert 
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2.3   Erstellen der ELENA-Meldung 
 
 

 
 
 

- Rentenversicherungsnummer des Mitarbeiters zwingend erforderlich 
 

- grundsätzlich für jeden Beschäftigten pro Kalendermonat eine ELENA-Meldung 
 

- auch für Monate in denen Entgelt nicht gezahlt wird, das Arbeitsverhältnis aber weiter 
besteht 
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2.3.1 Firma/Person 
 

 

 
 
 

- Personalauswahl - alle bereits bei der Anmeldung erfassten Daten werden 
automatisch übernommen 

 
- Geburtsangaben nur bei nicht vorhandener Rentenversicherungsnummer notwendig 

 
- Ansprechpartner und Telefonnummer sind noch zu erfassen 

 
- Für Folgemeldungen besteht die Möglichkeit, bereits erfasste Daten in die Formulare 

automatisch einstellen zu lassen 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 14 

2.3.2 Beschäftigung/Allgemein 
 

 
 
Zutreffenden Abgabegrund auswählen 
 
Stornierung: ELENA-Meldungen die nach Übermittlung an die ZSS geändert werden sollen, 
sind unverzüglich ï spätestens mit der nächsten Entgeltabrechnung ï zu stornieren und mit 
dieser eine neue Meldung zu erstatten (abgegebene Meldung stornieren und korrekte 
Meldung neu erstellen) 
 

 

 


